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Die deutschen Bundesländer weisen ei-
ne erhebliche Heterogenität auf in der Ein-
wohnerzahl ebenso wie in der Verdich-
tung. Das größte Bundesland (Nordrhein-
Westfalen) hat ungefähr 30-mal mehr Ein-
wohner als das kleinste (Bremen). Noch
gravierender sind die Unterschiede in der
Bevölkerungsdichte; da entspricht der
größte Unterschied einem Faktor 50. Die
großen Unterschiede in der Dichte resul-
tieren aus dem Umstand, dass die gro-
ßen Flächenstaaten in der Regel die gro-
ßen Städte und deren Umland umfassen,
bei den Stadtstaaten gehört das weniger
dicht besiedelte Umland zu anderen Bun-
desländern. Diese in Tabelle 1 aufgezeig-
ten Unterschiede werfen Fragen nach der
Leistungsfähigkeit der administrativen
Gliederung der Länderebene auf. Mögli-
cherweise sind die kleineren Länder schon
von der Größe her unwirtschaftlich, und
möglicherweise verhindert die Abtrennung
der Stadtstaaten die Agglomerationsdy-
namik in den betroffenen Zentren.

Die Heterogenität weckt aber nicht nur
Zweifel an der Effizienz der räumlichen
Gliederung auf Ebene der Bundesländer,
sie führt auch zu zahlreichen Problemen
im deutschen Föderalismus. So profitie-
ren die großen Länder weniger vom Fö-
deralstaat als die kleinen. Dies folgt allein
schon aus der Stabilisierungswirkung der
Transfers (vgl. Konrad und Seitz 2000). Ei-
ne Benachteiligung der großen Länder er-
gibt sich auch aus ihrer relativ zur Einwoh-

nerzahl schwachen Repräsentation im
Bundesrat (vgl. Homburg 1997). Für die
kleineren Länder ergeben sich zudem be-
sondere strategische Fehlanreize, bei-
spielsweise was die Nachhaltigkeit der
Haushaltspolitik betrifft. Darüber hinaus
führt die Existenz der Stadtstaaten zu spe-
zifischen Problemen mit dem distributiven
Ansatz im deutschen Föderalismus, was
Sonder- und Ausnahmeregelungen in die
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setzen sind. Auch im Hinblick auf den Föderalismus wäre ein Zusammengehen vorteilhaft. Jedoch be-
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rechnen. Um eine Fusion nicht zu gefährden, müssten die anderen Bundesländer auf Zugewinne im

Rahmen des Finanzausgleichs  zugunsten des fusionierten Bundeslandes verzichten. Letztlich ist eine

Reform des Finanzausgleichs angezeigt, welche die Subvention von für den Föderalismus hinderlichen

Strukturen beseitigt.

Tab. 1 

Heterogenität der Bundesländer 

Land 
Bevölke-

rung
a) Fläche

b) 
Dichte 

Gemein-
den

c) 

 (in 1 000) (in km
2
) (pro km

2
) (Anzahl) 

Nordrhein-
Westfalen 18 078 34 084 530 396 

Bayern 12 434 70 549 176 2 056 

Baden-
Württemberg 10 705 35 752 299 1 111 

Niedersachsen 7 997 47 618 168 1 026 

Hessen 6 094 21 115 289 426 

Sachsen 4 309 18 414 234 535 

Rheinland-Pfalz 4 060 19 847 205 2 306 

Berlin 3 388 892 3 798 1 

Schleswig-

Holstein 2 826 15 763 179 1 129 

Brandenburg 2 571 29 477 87 886 

Sachsen-Anhalt 2 509 20 445 123 1 235 

Thüringen 2 364 16 172 146 1 007 

Hamburg 1 734 755 2 297 1 

Mecklenburg-

Vorpommern 1 726 23 174 74 979 

Saarland 1 059 2 569 412 52 

Bremen 663 404 1 641 2 

Deutschland 82 516 357 030 231 13 148 

a)
 Jahresmittel 2004. – 

b)
 Ende 2003. – 

c)
 Ende 2002. 

Quelle: Statistisches Bundesamt.  

1 Schriftliche Fassung eines Vortrags auf dem Sym-
posium »Nordstaat« in Kiel, 19. und 20. Mai 2006,
organisiert vom Lorenz-von-Stein-Institut. 
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Finanzverfassung trägt. Zudem ergeben sich durch die Exis-
tenz der Stadtstaaten schwierige Probleme für das Verhält-
nis zwischen Ländern und Gemeinden, die nur in den Flä-
chenstaaten als dritte Ebene im vertikalen Aufbau des öf-
fentlichen Sektors fungieren können. Aus all diesen Grün-
den wäre eine Länderneugliederung auch für den Födera-
lismus hilfreich.

Allerdings scheint die föderale Finanzverfassung paradoxer-
weise ein solches Zusammengehen nicht zu fördern, son-
dern eher zu behindern. Dies wird schon deutlich an der
Existenz von Bundesergänzungszuweisungen, die den klei-
neren Ländern mit der Zielsetzung gewährt werden, sie für
die durch ihre geringe Größe bedingten vergleichsweise
hohen Kosten der politischen Führung zu entschädigen.

Vor diesem Hintergrund will dieser Beitrag den neuerlichen
Vorstoß einer Länderfusion im Norden zum Anlass nehmen,
einige finanzwissenschaftliche Anmerkungen zu den Vor-
teilen einer solchen Fusion zu treffen und die Fusion in den
Kontext der bestehenden Finanzverfassung stellen. Dabei
konzentriert sich die Auseinandersetzung im Folgenden auf
den Fall der Fusion zwischen Schleswig-Holstein und Ham-
burg, da hier die genannten Aspekte der Heterogenität be-
sonders deutlich zum Ausdruck kommen.

Länderfusion aus finanzwissenschaftlicher Sicht

Eine der zentralen Schwierigkeiten bei der praktischen Imple-
mentierung einer dezentralen Ausgestaltung des öffentlichen
Sektors ist der Zuschnitt der administrativen Einheiten. Die
Finanzwissenschaft liefert hier eine Reihe von fundamenta-
len Einsichten, aus denen sich konkrete Gestaltungsempfeh-
lungen ableiten lassen. Ausgehend von der Zielsetzung der
Effizienz in der Bereitstellung öffentlicher Leistungen ist zu-
nächst festzuhalten, dass öffentliche Leistungen in der Re-
gel durch eine gewisse Nichtrivalität gekennzeichnet sind, d.h.
die Inanspruchnahme der Leistungen durch einen Bürger be-
einträchtigt die Inanspruchnahme durch andere Bürger nur
wenig. Hieraus ergeben sich Größenvorteile. Die Stärke die-
ser Größenvorteile unterscheidet sich aber typischerweise
zwischen den Gütern. So ist im Bereich der Landesverteidi-
gung davon auszugehen, dass sehr viele Bürger die resultie-
rende Sicherheit nutzen können, ohne dass dadurch die Si-
cherheit für andere beeinträchtigt wird. Bei anderen Leistun-
gen, beispielsweise bei der stationären ärztlichen Versorgung,
ist ab einer gewissen Zahl von Bürgern im Einzugsgebiet
durchaus von Überfüllungskosten auszugehen, die eine effi-
ziente Versorgung innerhalb einer Einheit in Frage stellen und
bei größerer Bevölkerungszahl eher die Versorgung durch
mehrere Einrichtungen nahe legen.

Die unterschiedliche Zahl der Nutzer, die eine effiziente Ver-
sorgung mit öffentlichen Gütern impliziert, erlaubt die Un-

terscheidung von lokalen und nationalen öffentlichen Gü-
tern, die in der normativen Theorie des Fiskalföderalismus
letztlich eine vertikale Struktur des öffentlichen Sektors be-
gründen. Öffentliche Leistungen, die ohne gegenseitige Be-
einträchtigung von einer großen Zahl von Bürgern genutzt
werden können, werden dann von den übergeordneten Ge-
bietskörperschaften bereitgestellt, Leistungen, die mit einer
hohen gegenseitigen Beeinträchtigung einhergehen, wer-
den von den untergeordneten Gebietskörperschaften be-
reitgestellt. Zugleich liefert die normative Theorie des Fis-
kalföderalismus damit auch die Gestaltungsempfehlung
für die optimale Größe einer Gebietskörperschaft bezie-
hungsweise für die Zahl der Gebietskörperschaften einer
Ebene. Die optimale Größe ist durch die Kosten der Bereit-
stellung öffentlicher Güter definiert. Bei der effizienten Grö-
ße einer Gebietskörperschaft entspricht der Vorteil einer Ver-
lagerung der Kosten auf eine größere Zahl von Nutzern ge-
nau dem Nachteil durch die zusätzliche Überfüllung durch
weitere Nutzer.

Neigt man zu der Auffassung, dass das Handeln von Re-
gierungen grundsätzlich in gravierender Weise von den In-
teressen der Bürger abweicht, greift diese Sichtweise al-
lerdings zu kurz. Dann stehen möglicherweise den Kos-
tenersparnissen bei der Administration erhebliche zusätz-
liche Kosten aus der höheren politischen Machtfülle und
dem fehlenden Wettbewerb gegenüber. Von Seiten der po-
litischen Ökonomie wird von daher ganz im Gegensatz zur
finanzwissenschaftlichen Sichtweise gefordert, keineswegs
jeder Gebietskörperschaft ein separates Einzugsgebiet zu-
zuordnen, sondern im Gegensatz mehrere Gebietskörper-
schaften quasi überlappend einzurichten, um Wettbewerb
zu ermöglichen (vgl. Frey und Eichenberger 1996). Eine sol-
che radikale Sichtweise illustriert die Bedeutung der Prä-
missen einer normativen Analyse. Aufgrund der hohen Mo-
bilität der Bürger und Unternehmen auf lokaler Ebene ist
aber im Normalfall davon auszugehen, dass der lokale öf-
fentliche Sektor ohnehin schon einem erheblichen Effizienz-
druck ausgesetzt ist.

Aber auch ohne eine überkritische Haltung gegenüber der
Politik mag die vorgestellte Argumentation dem einen oder
anderen als theoretisch und wenig operabel und so als ir-
relevant erscheinen. In der Tat, eine Beurteilung der Frage,
ob eine Gebietskörperschaft zu klein oder zu groß ist, setzt
die Kenntnis der Kostenfunktionen für die Bereitstellung der
öffentlichen Güter voraus. Die zentrale Schwierigkeit dabei
ist nicht die Ermittlung der tatsächlichen Ausgaben einer Ge-
bietskörperschaft für bestimmte öffentliche Leistungen. Auch
die Größe administrativer Einheiten ist typischerweise leicht
zu ermitteln, in aller Regel kann hier die Einwohnerzahl her-
angezogen werden. Für die Bestimmung einer Kostenfunk-
tion ist aber unabdingbar, dass die Menge der bereitge-
stellten Güter sowie deren Qualität zumindest näherungs-
weise berücksichtigt werden. Dies ist, das sei nebenbei be-
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tont, gerade im deutschen Kontext sehr wichtig, da Unter-
schiede in der Größe und Verdichtung der Länder zum Teil
erhebliche Zuweisungen begründen, die sich dann quasi-
automatisch in den Ausgabedaten widerspiegeln.

Für die westdeutschen Flächenländer verwenden Büttner,
Schwager und Stegarescu (2004) einen disaggregierten An-
satz mit detaillierten Schätzwerten für ca. 40 Aufgabenbe-
reiche. Es findet sich ein kleiner, aber deutlicher Größenef-
fekt: Die Elastizität der Kosten der Bereitstellung öffentli-
cher Leistungen auf Landesebene liegt für ein Flächenland
mit mittlerer Einwohnerzahl bei 0,96% mit einem (robusten)
Standardfehler von 0,01. Demnach führt die Verdopplung
der Landesgröße zu Kosteneinsparungen von 4%. Bei klei-
neren Ländern erhöht sich nach den Ergebnissen der Un-
tersuchungen die Elastizität. Daraus lässt sich zum einen
schließen, dass schon die mittlere Größe der Flächenlän-
der für Kosteneffizienz zu klein ist. Zum anderen ergeben
sich für die Fusion von Hamburg und Schleswig-Holstein in
der Bereitstellung öffentlicher Leistungen Kosteneinspa-
rungen in mindestens der Höhe von 4%. Demnach wäre
die Länderfusion in Norddeutschland, auch die hier disku-
tierte Fusion von Schleswig-Holstein und Hamburg, schon
von der Kostenseite her durchaus vorteilhaft.

Zu den Kostenersparnissen kommen möglicherweise Effi-
zienzgewinne durch eine bessere Abstimmung der Politik
zwischen der Stadt Hamburg und dem Umland. Eine ent-
sprechende Bewertung erfordert indessen eine präzisere
Betrachtung der institutionellen Bedingun-
gen, unter denen die lokalen Akteure operie-
ren, die den Rahmen dieses Beitrags spren-
gen würde.

Länderfusion im Kontext der 
Finanzverfassung

Obschon sich also anhand des finanzwis-
senschaftlichen Instrumentariums durchaus
klare Aussagen zum Zuschnitt von Gebiets-
körperschaften treffen lassen, ergeben sich
aus der Verfassung weitere wichtige Be-
schränkungen, die die Anwendung norma-
tiv-ökonomischer Gestaltungsprinzipien er-
schweren.

Eine wichtige Prämisse der Auseinanderset-
zung mit dem Zuschnitt der Gebietskörper-
schaften liegt in der Verfügbarkeit geeigne-
ter steuerlicher Instrumente. Aus der Finanz-
verfassung ergeben sich aber bedeutsame
Beschränkungen, die den Gebietskörper-
schaften zur Finanzierung der Bereitstellung
der öffentlichen Leistungen nur sehr spe-
zielle Instrumente einräumen. Im Zentrum des

idealen Einnahmesystems für untergeordnete Gebietskör-
perschaften steht traditionell die Besteuerung von Immobi-
lien, insbesondere von Grundvermögen. Ergänzend sind
Pauschalsteuern und Reingewinnsteuern zur Anlastung von
mobilitätsinduzierten Ballungskosten erforderlich. Nun sind
bei der Implementierung eines solchen Steuersystems prak-
tische Probleme zu konstatieren. Beispielsweise ist die Be-
wertung des Grundvermögens mit zahlreichen Schwierig-
keiten verbunden. Im Fall der deutschen Bundesländer liegt
aber vor allem ein gravierender Mangel an Autonomie, ins-
besondere auf der Einnahmeseite, vor. Die Bundesländer
haben sich gewollt oder ungewollt im Wesentlichen zu Zu-
weisungsempfängern entwickelt, die sich aus dem Topf der
großen Gemeinschaftsteuern bedienen und darüber hinaus
ein umfangreiches System von Finanztransfers errichtet ha-
ben. Durch dieses intransparente System der Finanztrans-
fers geht der Zusammenhang zwischen den Finanzierungs-
beiträgen und dem Nutzen aus den bereitgestellten Leistun-
gen weitgehend verloren. Dies hat dem System ja zu Recht
den Vorwurf eingetragen, durch die extreme Verflechtung
in eine Sackgasse geraten zu sein (z.B. Scharpf et al. 1976).
Es liegt auf der Hand, dass die eigentlich bedeutsame Fra-
ge der effizienten Versorgung mit öffentlichen Leistungen an-
gesichts des komplexen Finanzsystems in den Hintergrund
gerät. Die politischen Akteure müssen sich bei der Frage
nach einer Anpassung des räumlichen Zuschnitts der Ge-
bietskörperschaften nicht nur fragen, ob Kostenvorteile oder
Synergien entstehen, sondern vor allem auch, welche Ef-
fekte sich auf die Finanztransfers ergeben, da nur wenig
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Tab. 2 

Einnahmen der Länder 

inkl. Gemeinden nur Länder 

Einnahmen 

pro Einw.
Anteil 
(in %) pro Einw.

Anteil 
(in %) 

Steuern und steuer- 
ähnliche Abgaben 2 614 66,5 1 993 72,6 

 darunter     

 Einkommen- und 

      Körperschaftsteuer 1 049  805 

 Umsatzsteuer 818  783  

 Gewerbesteuer 326  52  

Laufende Zuweisun- 
gen und Zuschüsse 693 17,6 547 19,9 

Gebühren 299 7,6 86 3,1 

Veräußerung von  
Vermögen 104 2,6 28 1,0 

Einnahmen aus wirt- 
schaftlicher Tätigkeit 192 4,9 76 2,8 

Einnahmen insgesamt 3 928  2 746  

Quelle: Berechnungen der Autoren anhand: Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.), Öffentliche Finanzen – Vierteljährliche Kassenergebnisse des öf-
fentlichen Gesamthaushalts 1. bis 4. Vierteljahr 2004, Fachserie 14/Rei- 
he 2, Wiesbaden 2005. Bevölkerungszahl: Jahresmittel 2004. 
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Spielraum besteht, die Einnahmen anzupassen. Sekundä-
re Fragen können so die Frage einer Fusion bestimmen.

Zur Illustration zeigt Tabelle 2 einige Zahlen für das konso-
lidierte Budget der deutschen Länder.

Die Steuereinnahmen machen auf den ersten Blick einen er-
heblichen Anteil am Budget der Länder aus. Die Zuweisun-
gen betragen selbst auf der Ebene der Länder nur ein Fünf-
tel der Einnahmen. Bei den Steuereinnahmen der Länder
besteht indessen keine nennenswerte Autonomie. Die Ein-
nahmen sind überwiegend durch den Anteil an den großen
Gemeinschaftsteuern bestimmt, der Umsatzsteuer, der Kör-
perschaftsteuer und der Einkommensteuer. Daneben be-
stehen Einnahmen aus bundeseinheitlich definierten Lan-
dessteuern, ebenfalls ohne irgendeine unmittelbare Gestal-
tungsmöglichkeit. Während der erste Teil des Länderanteils
der Umsatzsteuer zunächst nach der Zahl der Einwohner
verteilt wird, gilt bei den Ertragsteuern zunächst das Prinzip
des örtlichen Aufkommens. Allerdings sorgt hier die Zerle-
gung für eine Zuordnung nach dem Wohnsitz (Einkommen-
steuer) und nach dem Betriebsort, bei den Körperschaften
mit mehreren Betrieben in der Regel bestimmt durch die
Lohnsumme.

Die Fusion zweier Länder ändert an dieser ersten Zuordnung
der Steuereinnahmen zunächst wenig. Die entsprechen-
den Steuereinnahmen der fusionierten Länder entsprechen
der Summe der Einnahmen der bisherigen Länder. Der Ab-
bau der Reibungsverluste in der Verwaltung der Steuern
könnte leichte Mehreinnahmen bringen, insbesondere wenn
problematische Steuerfälle bislang eine stärkere länderüber-
greifende Kooperation erforderten. Es fällt aber schwer, ent-
sprechende Aufkommenseffekte zu quantifizieren.

Allerdings führt die Umverteilung der Steuereinnahmen im
Rahmen des Finanzausgleichs im weiteren Sinne, also un-
ter Einbeziehung der Umsatzsteuerverteilung und der Bun-
desergänzungszuweisungen, zu bedeutsamen Effekten. Die-
se Wirkung des Finanzausgleichs hängt im Wesentlichen an
der Einwohnerwertung zum Ausgleich der Ländersteuern
und an den Bundesergänzungszuweisungen in der dritten
Stufe des Finanzausgleichs. Die Einwohnerwertung dient zur
Korrektur eines Grundproblems im deutschen Föderalismus,
der neben den Flächenländern drei Städten das Privileg ei-
nes Landesstatus einräumt. Diese drei Stadtstaaten, Ber-
lin, Hamburg und Bremen, weisen als Agglomerationszent-
ren zum Teil recht hohe Werte der steuerlichen Bemessungs-
grundlagen auf. Die vom bundesdeutschen Finanzausgleich
angestrebte fast vollständige Nivellierung der Einnahmen pro
Einwohner würde bei den Stadtstaaten zu sehr hohen Ab-
flüssen an Finanzeinnahmen führen. Dies würde den Städ-
ten die Möglichkeit nehmen, agglomerationsspezifische öf-
fentliche Leistungen anzubieten. Als Notbehelf oder als Be-
helf im Sinne eines second-best wird der Finanzbedarf der

Städte erhöht, indem die Einwohnerzahl, allerdings weitge-
hend willkürlich, mit dem Faktor 1,35 angesetzt wird. Auf
diese Weise werden die Städte im Finanzausgleich künst-
lich arm gerechnet. Die traditionelle und offizielle Rechtfer-
tigung (MaßstäbG § 8) dafür und damit auch die Grundla-
ge für die Festlegung des Faktors auf 1,35, bezieht sich auf
die höheren Kosten in der Bereitstellung öffentlicher Güter.
Diese Sichtweise wird in der Regel durch Verweis auf Brecht
(1932) begründet, ist aber in der finanzwissenschaftlichen
Literatur kritisiert worden (vgl. Kuhn 1993). Zwar hat sich
diese Argumentation weitgehend verselbständigt, wie die
Einwohnerwertung für dünn besiedelte Regionen im neuen
Finanzausgleich zeigt, es wird aber dennoch im Allgemei-
nen davon ausgegangen, dass ein fusionierter Nordstaat
keinen erhöht angesetzten Finanzbedarf im Finanzausgleich
erfahren würde. Mit dann deutlich verringerter Einwohner-
zahl ergeben sich für die fusionierten Gebietskörperschaf-
ten niedrigere Zuweisungen beziehungsweise höhere Trans-
ferlasten an andere Gebietskörperschaften. Eine zweite Ins-
titution im Rahmen des Finanzausgleichssystems, die fu-
sionsbedingte Einnahmeänderungen bedingt, sind die Bun-
desergänzungszuweisungen. Insbesondere die Zuweisun-
gen nach § 11 (4) des Finanzausgleichgesetzes, die expli-
zit mit den höheren Kosten der politischen Führung be-
gründet werden, dürften einen sachgerechten Zuschnitt von
Gebietskörperschaften verhindern.

Tabelle 3 zeigt Auswirkungen einer hypothetischen Fusion
von Schleswig-Holstein und Hamburg auf die Transfers im
Rahmen des Finanzausgleichs im weiteren Sinne, Stand
2005. Demnach würde das fusionierte Land im Rahmen des
Umsatzsteuervorwegausgleichs 2856,3 Mill. € erhalten, ge-
genüber den 3 046,0 Mill. €, die beide Länder zusammen
im gegenwärtigen System erzielen (Spalten (1) und (2)). Zu-
dem würde das Land Transfers in den horizontalen Finanz-
ausgleich von 973,1 Mill. € zu leisten haben, während im
Status quo Schleswig-Holstein 145,4 Mill. € erhält und Ham-
burg 377,1 Mill. € leistet (Spalten (3) und (4)). Weitere Aus-
fälle ergeben sich bei den Bundesergänzungszuweisungen
(BEZ). Im gegenwärtigen System erhält Schleswig-Holstein
so genannte Fehlbetrags-BEZ von 78,9 Mill. €, die nach
der Fusion entfallen würden. Schließlich erhält Schleswig-
Holstein gegenwärtig noch BEZ in Höhe von 53,2 Mill. € zum
Ausgleich der Kosten der politischen Führung nach § 11 (4),
die den kleineren Ländern gewährt werden. Da Hamburg
keine solchen Zuweisungen erhält, gehen wir in der Berech-
nung davon aus, dass auch dieser Betrag entfallen würde.
In der Summe entfallen demnach Netto-Transfers in Höhe
von 1 063,1 Mill. €.

Dieser Betrag ist erheblich. Er entspricht etwa 5,4% der für
2004 in der amtlichen Statistik aufgeführten bereinigten Ein-
nahmen von Hamburg und Schleswig-Holstein, wenn man
Gemeinden und Landesebene zusammenrechnet, und nicht
weniger als 7,5% der bereinigten Einnahmen von Hamburg
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(ohne Gemeindesteuereinnahmen jedoch mit Landesanteil
der Gewerbesteuerumlage) und Schleswig-Holstein (nur Lan-
desebene).

Dies liegt offenbar über den oben notierten Kostenerspar-
nissen bei einer Fusion. Insofern ist hier die Problematik
gegeben, dass die Fusion aufgrund der Verteilungseffekte
im Finanzausgleich fiskalisch Nachteile bringen könnte. Al-
lerdings zeigt Tabelle 3 auch, dass alle anderen Länder durch
den Finanzausgleich von der Fusion profitierten. Die Sum-
me der Zugewinne an Transfers bzw. der Rückgang der Bei-
träge liegt mit 1 044,1 Mill. € nur unwesentlich unter den Ein-
bußen von Hamburg und Schleswig-Holstein. Von daher
müssten die anderen Länder auf einen Teil der fusionsbe-
dingten Zugewinne verzichten, um eine Fusion nicht zu ge-
fährden. Im Falle Brandenburgs und Berlins ist es in der Tat
ja zu einer entsprechenden Vereinbarung gekommen. Al-
lerdings könnte dies auch mit der sich seit langem abzeich-
nenden Finanzkrise Berlins zusammenhängen.

Über die Restriktionen der Finanzverfassung auf der Län-
derebene hinaus behindert die deutsche Finanzverfassung
die Länderfusion auch dahingehend, dass die Kommunen
ganz ähnlich wie die Länder in ihren Einnahmemöglichkei-
ten stark beschränkt und durch ein umfangreiches System
von Zuweisungen gebunden sind. Die Stadt-Umland-Pro-
blematik mit dem Auseinanderfallen des Wohnsitzes und
der Betriebe würde sich auch in einem fusionierten Nord-
staat weiterhin zeigen. Eingeordnet in einen gemeinsamen
Nordstaat hätte Hamburg, ohne Zuweisungen vom Nord-
staat, lediglich die Gewerbesteuer und den Gemeindean-

teil aus der Einkommensteuer als Einnahmequelle zur Ver-
fügung. Die Grundbesteuerung ist aufgrund äußerst frag-
würdiger Wertansätze gegenwärtig keine bedeutsame Fi-
nanzierungsquelle. Es liegt auf der Hand, dass der hambur-
gische Landesteil umfangreiche Mittel aus dem Länderan-
teil des Nordstaates an den Gemeinschaftsteuern einfor-
dern müsste. Immerhin wäre eine sachgerechte Lösung
wahrscheinlicher als im Status quo, da dieser lokale Finanz-
ausgleich bilateral zwischen den beiden Landesteilen zu lö-
sen wäre und damit von strategischen Überlegungen im
Bundesrat unberührt bliebe.

Fazit

Im Falle von Hamburg und Schleswig-Holstein ist eine Län-
derfusion aus zweifacher Hinsicht vorteilhaft. Zum einen ent-
steht ein insgesamt größeres Bundesland, was Kostener-
sparnisse bei der Verwaltung und geringere Reibungsver-
luste verspricht. Zum anderen hätte ein solches Land eine
aus raumwirtschaftlicher Sicht günstigere Struktur, da die
Bezüge zwischen Stadt und Umland stärker internalisiert
werden könnten. Während Reibungsverluste und raumwirt-
schaftliche Konsequenzen schwer zu berechnen sind, ist die
Kostenersparnis im Bereich von 4% des Budgets (auf Lan-
desebene) anzusetzen.

Auch im Hinblick auf den Föderalismus wäre ein Zusammen-
gehen vorteilhaft. Jedoch bestraft die föderale Finanzverfas-
sung paradoxerweise den Zusammenschluss. Nach den Er-
gebnissen der Analyse ist mit einem jährlichen Minderbetrag
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Tab. 3 
Finanzausgleichszahlungen vor und nach Fusion (in Mill. )

 Ust-Anteil LFA-Transfers BEZ § 11 (2) BEZ § 11 (4) Saldo 
Land vor  

Fusion 
nach 

Fusion 
vor  

Fusion 
nach 

Fusion 
vor  

Fusion 
nach 

Fusion 
vor  

Fusion 
nach 

Fusion 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Schleswig-Holstein 1 963,1  145,4  78,9  53,2   

Hamburg 1 082,9  – 377,1  –  –   

Nordstaat  2 856,3  – 973,1  0,0  – –1 063,1 

          

Nordrhein-Westfalen 11 249,8 11 293,8 – 486,8 – 349,4 0,0 0,0 – – 181,4 

Bayern 7 759,7 7 790,0 – 2 218,9 – 2 095,3 0,0 0,0 – – 153,9 

Baden-Württemberg 6 684,7 6 710,8 – 2 209,0 – 2 103,2 0,0 0,0 – – 131,9 

Niedersachsen 6 570,3 6 589,8 359,4 427,1 195,2 231,4  – 123,4 

Hessen 3 795,4 3 810,2 – 1 593,0 – 1 533,7 0,0 0,0 – – 74,1 

Berlin 2 587,7 2 595,9 2 440,6 2 490,9 763,2 777,2 43,5 43,5 72,5 

Sachsen 5 455,0 5 465,4 1 007,4 1 051,7 380,6 393,7 22,6 22,6 67,8 

Rheinland-Pfalz 2 642,1 2 652,0 291,7 329,8 151,9 167,3 46,0 46,0 63,4 

Brandenburg 3 107,9 3 114,2 580,9 607,4 221,8 229,8 55,3 55,3 40,8 

Sachsen-Anhalt 3 332,4 3 338,5 580,3 606,0 219,8 227,5 52,7 52,7 39,5 

Thüringen 2 970,1 2 975,8 573,4 597,7 214,5 221,7 55,7 55,7 37,2 

Mecklenburg-
Vorpommern 2 210,4 2 214,6 428,0 445,9 159,6 164,9 61,4 61,4 27,4 

Saarland 841,7 844,3 111,7 122,2 52,2 55,7 63,4 63,4 16,6 

Bremen 412,8 414,4 366,0 375,9 120,5 123,2 60,3 60,3 14,2 

Quelle: Berechnungen der Autoren.  



Forschungsergebnisse

an Einnahmen von insgesamt 1 063,1 Mill. € bzw. 7,5%
des Budgets zu rechnen, was deutlich oberhalb der ge-
schätzten Kostenersparnisse durch eine Fusion liegt. Auf-
grund der Verteilungseffekte im Finanzausgleich könnte ei-
ne Fusion von daher fiskalisch Nachteile bringen. 

Da die Fusion aber den anderen Bundesländern Vorteile
bringt, die über die höheren Transfers hinausgehen, wäre ei-
ne Kompensation für höhere Abflüsse in den Finanzausgleich
denkbar, in dem Sinne, dass beispielsweise die anderen
Bundesländer auf Zugewinne im Rahmen des Finanzaus-
gleichs zugunsten des fusionierten Bundeslandes verzich-
ten. Letztlich aber ist eine Reform des Finanzausgleichs er-
forderlich, die die paradoxe Situation beseitigt, dass für den
Föderalismus hinderliche Strukturen vom Finanzausgleich
subventioniert werden. 

Literatur

Brecht, A. (1932), »Internationaler Vergleich öffentlicher Ausgaben«, Grund-
fragen der internationalen Politik 2, Leipzig.
Buettner, T., R. Schwager und D. Stegarescu (2004), »Agglomeration, po-
pulation Size, and the cost of providing public services: an empirical analy-
sis for German states«, Public Finance and Management 4(4), 496–520.
Frey, B. und R. Eichenberger (1996), »FOCJ: Competitive Governments for
Europe«, International Review of Law and Economics 16, 315–327.
Homburg, S. (1997), »Ursachen und Wirkungen eines zwischenstaatlichen
Finanzausgleichs«, in: A. Oberhauser (Hrsg.), Fiskalföderalismus in Europa,
Schriftenreihe des Vereins für Socialpolitik, N. F., Band 253, Berlin, 61–95.
Konrad, K.A. und H. Seitz (2003), »Fiscal federalism and risk sharing in Ger-
many: the role of size differences«, in: S. Cnossen (Hrsg.), Public Finance
and Public Policy in the New Century, Cambridge MA, 469–489.
Kuhn, T. (1993), »Determinanten der Staatsausgaben: Bevölkerung und Ur-
banisierung«, ifo Studien 39(2), 127–145.
Scharpf F.W., B. Reissert und F. Schnabel (1976), Politikverflechtung: Theo-
rie und Empirie des kooperativen Föderalismus der Bundesrepublik, Kron-
berg/Taunus.

i fo  Schne l ld ienst  10/2006 –  59.  Jahrgang

22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


